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Hiermit erkläre ich, dass ich die lt. § 13 der Studien- und Prüfungsordnung vom 25.03.2020 für 

den Studienabschluss vorausgesetzten Studien- und Prüfungsleistungen vollständig 

erfolgreich absolviert habe. 

 

Des Weiteren erkläre ich hiermit, dass ich an keiner anderen Hochschule im Geltungsbereich 

des Grundgesetzes im gleichen Studiengang, im gleichen Fach oder in einem Modul, welches 

einem der im Masterstudiengang Physik studierten Modul vergleichbar ist, Leistungen 

endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen endgültig nicht bestanden habe oder mich in 

einem schwebenden Prüfungsverfahren befinde. 

 

 

Berlin,  
 

 Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
 
 
  



 
 
 

Prüfungsordnung vom 25.03.2013 (Amtsblatt 39/2013 vom 06.09.2013) 
 
§ 13 Studienabschluss 

 
(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass die gemäß §§ 7 und 10 oder im Falle des 
Doppelmaster-programms gemäß §§ 8 und 10 geforderten Leistungen erbracht worden sind. (2) Der 
Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit die oder der Studierende an einer anderen Hochschule im 
gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches mit einem der im Masterstudiengang zu 
absolvierenden und bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichtigenden Module identisch oder 
vergleichbar ist, Leistungen endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen endgültig nicht bestanden 
hat oder sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 
 
(3) Dem Antrag auf Feststellung des Studienabschlusses sind Nachweise über das Vorliegen der 
Voraussetzung gemäß Abs. 1 und eine Versicherung beizufügen, dass für die Person der 
Antragstellerin oder des Antrag-stellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den Antrag 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Die Noten für die im Doppelmasterprogramm gemäß § 8 an der Partnerhochschule erbrachten 
Prüfungsleistungen werden von der dort zuständigen Stelle in Form einer Durchschnittsnote sowie der 
Note für die Masterarbeit an den Prüfungsausschuss an der Freien Universität Berlin übermittelt. Es gilt 
folgende Umrechnungstabelle: 
 

Französische Notenskala Partnerhochschule Notenskala Freie Universität Berlin 

16, 17, 18, 19, 20 1 

15 1,3 

14 1,7 

13 2 

12,5 2,3 

12 2,7 

11,5 3 

11 3,3 

10,5 3,7 

10 4 

>10 >4,0 (nicht ausreichend) 
 
Die Gesamtnote ergibt sich durch arithmetische Mittelung der Gesamtnote aus dem an der Freien 
Universität Berlin absolvierten Studienanteil im Umfang von 60 LP und dem an der École Polytechnique 
erbrachten Studienanteil im Umfang von 60 LP.  
 
(5) Aufgrund der bestandenen Prüfung erhalten die Studentinnen und Studenten ein Zeugnis und eine 
Urkunde (Anlagen 2 und 3) sowie ein Diploma Supplement (englische und deutsche Version). Darüber 
hinaus wird eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzelnen  
Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt. Auf Antrag werden darüber hinaus englische 
Versionen von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.  
 
(6) Aufgrund der bestandenen Prüfung im Rahmen des Doppelmasterprogramms gemäß § 5 
Studienordnung erhalten die Studentinnen und Studenten  
 

1. ein Zeugnis und eine Urkunde der Partneruniversität École Polytechnique;  
2. ein Zeugnis und eine Urkunde der Freien Universität Berlin (Anlagen 4 und 5) und  
3. ein gemeinsames Diploma Supplement in englischer, deutscher und französischer Sprache.  

Im Übrigen gilt Abs. 5. 


